
Leistungsvertrag  2023-2024

zwischen

der  Stadt  Bern  (Stadt),  handelnd  durch  den  Gemeinderat,  vertreten  durch  die  Direktion  für

Bildung,  Soziales  und  Sport  der  Stadt  Bern,  Predigergasse  5, 3011  Bern,

und

dem Tr%erverein  für  die offene  Jugendarbeit  der Stadt  Bern (nachfolgend  toj), handelnd
durch  die  statutarischen  Organe,  vertreten  durch  Frau  Katharina  Altas,  Präsidentin  und  Nicole

Joerg  Ratter,  Geschäftsleiterin,  c/o  Haslerstrasse  21,  3008  Bern

betreffend

Angebote  der  offenen  Jugendarbeit  des  toj  in der  Stadt  Bern

1.  Kapitel:  Grundlagen

Art.  1 Rechtliche  und  konzeptionelle  Grundlagen

- Gesetz  vom  vom  9. März  2021'  über  die  sozialen  Leistungsangebote,  insbesondere

Artikel  58;

- Artikel  64 Absatz  2 des  Gemeindegesetzes  vom  16.  März  I 9982;

- Artikel  Il  und  27 der  Gemeindeordnung  der  Stadt  Bern  vom  3. Dezember  1 9983;

- Reglement  vom  30.  Januar  20034  betreffend  die  Übertragung  öffentlicher  Aufgaben  auf

Dritte  und  den  Abschluss  von  Leistungsvertragen;

- Reglement  vom  24.  April  20035  über  die  Mitwirkung  von  Kindern  und  Jugendlichen;

- Verordnung  vom  7. Mai  20036  betreffend  die  Übertragung  öffentlicher  Aufgaben  auf

Dritte  und  den  Abschluss  von  Leistungsverträgen;

- Verordnung  vom  24.  November  20217;  über  die  Leistungsangebote  der  Familien-,  Kin-

der-  und  Jugendförderung

- Ermächtigung  2023-2026  der  Gesundheits-,  Sozial-  und  lntegrationsdirektion  des  Kan-

tons  Bern  (GSI)  vom  zur  Abrechnung  der  Leistungen  im kantonalen  Lastenausgleich

(Gesuch  eingereicht,  Ermächtigung  hängig  bei  der  GSI);

- GAV  zwischen  dem  Trägerverein  für  die  offene  Jugendarbeit  Stadt  Bern  (toj)  und  dem

Verband  des  Personals  öffentlicher  Dienste  (VPOD)  vom  6. Mai  201  5;

- Konzept  offene  Jugendarbeit  Stadt  Bern  vom  21.  August  2018,  erarbeitet  von  toj und

Familie  & Quartier  Stadt  Bern  (FQSB);

- Jugendraum-Strategie  für  die  Stadt  Bern,  Dezember  2018,  erarbeitet  von  toj  und

FQSB:

- Konzept  zur  Aufsuchenden  Jugendarbeit  Bern,  13.  Mai  2022,  erarbeitet  von  toj und

FQSB.
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Art.  2 Zweck  und  Tätigkeitsbereich  des  Vereins

' Über  den  Leistungsvertrag  mit  dem  toj werden  Angebote  der  offenen  Jugendarbeit  mit  Fokus

auf  die  Stadtteile  II-VI  finanziert.

2 Sie  richten  sich  nach  folgendem  für  die  NSB-Produktegruppe  festgelegtem  Ziel:

«Die  Einrichtungen  der  offenen  Arbeit  mit  Kindern  und  der  Jugendarbeit  sowie  der  Gemeinwe-

senarbeit  werden  quartier-  und  bedürfnisorientiert  weiterentwickelt  und  mit  Angeboten  im öf-

fentlichen  Raum  und  Zwischennutzungen  ergänzt.»

3 Die  offene  Jugendarbeit  des  toj

a.  ermöglicht  allen  Jugendlichen  Teilnahme  und  Teilhabe  in der  Gemeinschaft.  Sie  fördert

den  Umgang  mit  Vielfalt  und  schafft  so gute  lntegrationsvoraussetzungen.  Sie  reagiert

auf  besondere  Bedürfnisse  und  Benachteiligung  und  unterstützt  die  Entwicklung  von  Fä-

higkeiten  und  Perspektiven  für  alle  nach  ihren  Möglichkeiten;

b. fördert  Jugendliche  dabei,  Verantwortung  für  sich  zu übernehmen  und  das  eigene  Tun  in

der  Gemeinschaft  zu reflektieren.  Sie  unterstützt  Eigeninitiative  und  ermöglicht  die  Ent-

wicklung  eigener  Lebensentwürfe;

c.  unterstützt  und  begleitet  Jugendliche  bei  der  aktiven  Mitsprache,  Mitentscheidung  und

Mitgestaltung.  Sie  orientiert  sich  dabei  an den  Mitteln  und  der  Lebenswelt  von  Jugendli-

chen.  Sie  schafft  Zugänge  zu Entscheidungsprozessen,  vermittelt  Methoden  und  ermutigt

zu selbständiger  Meinungsbildung  und  -äusserung;

d.  fördert  das  Wohlbefinden  und  die  Gesundheit  von  Jugendlichen.  Sie  unterstützt  die

Wahrnehmung  eigener  Bedürfnisse  und  die  Handlungsfähigkeit  im Sinne  des  Selbst-

schutzes,  der  SeIbstverwirkIichung  und  der  Selbstwirksamkeit;

e.  schafft  Möglichkeiten  zur  Entwicklung  eigener  kultureller  Identität,  unterstützt  Jugendliche

in ihrer  Kreativität  und  bietet  geeignete  Plattformen  zur  Darstellung  ihrer  kulturellen  Aus-

drucksformen;

f.  setzt  sich  für  eine  jugendgerechte  Stadt  ein  und  unterstützt  Behörden  und  Institutionen

bei  der  Planung  und  Umsetzung  von  jugendgerechten  Massnahmen.  Sie  sensibilisiert  die

Öffentlichkeit  für  die  Bedürfnisse  von  Jugendlichen  und  initiiert  und  unterstützt  Vorhaben

zur  Verbesserung  der  Lebensbedingungen  in der  Stadt  Bern;

g.  pflegt  eine  gute  Vernetzung  in den  Quartieren;

h.  erarbeitet  sich  den  Zugang  zu Jugendlichen  aus  sozio-ökonomisch  benachteiligten  Fami-

lien.

4 Die  Leistungen  des  toj gruppieren  sich  in den  Handlungsfeldern  1 ) Begleitung  Aneignung

von  Räumen,  2) Mädchen"arbeit,  3) Übergang  Schule  -  Ausbildung,  4) Jugendkultur,  5) Ge-

sundheit  und  Prävention,  6) Integration,  7) Beratung  und  Information  und  8) non-formale  und

informelle  Bildung  (siehe  Leistungsvertrag  toj  Anhang  1, Ziff.  1.3  Handlungsfelder  gemäss

Konzept  offene  Jugendarbeit  Stadt  Bern).

Art.  3 Vertragsgegenstand

Der  Vertrag  regelt  Inhalt,  Umfang,  Qualität  und  Preis  der  Leistungen,  welche  der  toj  für  die

Stadt  im Bereich  der  offenen  Jugendarbeit  in deren  Auftrag  erbringt,  sowie  die  Leistungen  der

Stadt  gegenüber  dem  toj.



2. Kapitel:  Leistungen  und  Pflichten  des  toj

Art.  4 Leistungen  des  Vereins

i Die  Stadt  beauftragt  den  toj mit  der  Führung  offener  Jugendarbeit  in der  Stadt  Bern  mit  Fo-

kus  auf  die  Stadtteile  II-VI  auf  der  Basis  des  Konzepts  für  die  offene  Jugendarbeit  in der  Stadt

Bern  vom  21.  August  2018.

2 Sie  bestellt  beim  toj  die  folgenden  Leistungsbereiche  gemäss  FKJV8:

a. Leistungsbereich  1: Animation  und  Begleitung;

b. Leistungsbereich  2: Beratung  und  Information;

c. Leistungsbereich  3: Entwicklung  und  Fachberatung.

3 Umfang  und  Qualität  der  Leistungen  werden  gemäss  dem  im Anhang  I festgelegten  Control-

ling-  und  Reportingverfahren  vereinbart  und  überprüft.

4 Der  toj kann  neue  Aufgaben  -  auch  von

immungen  dieses  Vertrags  widersprechen

formieren.

Art.  5 Besondere  Themenschwerpunkte

Dritten  -  übernehmen,  wenn  diese  nicht  den  Best-

und  die  Finanzierung  gesichert  ist. FQSB  ist zu in-

I Fokussierung  auf  partizipative  Projekte,  die  den  Bedürfnissen  der  Jugendlichen  in den  je-

weiligen  Stadtteilen  entsprechen;

2 Beteiligung  bei  der  Integration  der  Offenen  Jugendarbeit  Ostermundigen,  sofern  die  Ge-

meindefusion  Bern-Ostermundigen  zustande  kommt;

3 Der  toj und  FQSB  bilden  zusammen  eine  Steuergruppe,  welche  die  Umsetzung  der  in der

Jugendraum-Strategie  vom  Dezember  2018  aufgeführten  Massnahmen  und  die  Implementie-

rung  der  Aufsuchenden  Jugendarbeit  Bern  gemäss  Konzept  vom  Mai  2022  leitet.  Die  Steuer-

gruppe  nimmt  weitere  aktuelle  Themen  auf  und  lanciert,  leitet  und  verantwortet  entspre-

chende  Projekte.  Dafür  stehen  gemäss  Artikel  17  Absatz  3 finanzielle  Mittel  zur  Verfügung,

die  nicht  den  Handlungsfeldern  der  offenen  Jugendarbeit  gemäss  Anhang  I zugeteilt  sind.

Schwerpunkte  in den  Jahren  2023-2024  sind:

- Implementierung  des  Konzepts  Aufsuchende  Jugendarbeit;

- Mitwirkung  an der  konzeptionellen  Entwicklung  des  Jugendhauses  Bern  West;

- Zumiete  von  geeigneten  Jugendräumen  im Stadtteil  3;

- jugendspezifische  soziokulturelle  Animation  im Spiel-  und  Sportbereich  des  Stadtteilparks

Holligen  Nord.

Art.  6 Zweckbindung

Der  toj  verpflichtet  sich,  die  von  der  Stadt  gewährten  Mittel  nur  für  die  in Artikel  4 und  5 ge-

nannten  Leistungen  zu verwenden.

Art.  7 Zusammenarbeit

I Die  Einrichtungen  des  toj arbeiten  zu jugendrelevanten  Themen  in stadtteiIorientierten  Netz-

werken  oder  Fachgruppen  von  Soziokultur  und  Gemeinwesenarbeit,  wo  diese  bestehen,  mit.

2 FQSB  ist Mitglied  des  Verbands  offene  Kinder-  und  Jugendarbeit  Kanton  Bern  (voja).  Der  toj

arbeitet  in Gefässen  des  voja  aktiv  mit.
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3 Der  toj verfügt  über  eine  Geschäftsstelle.  Die  erweiterte  Geschäftsleitung  besteht  aus  der

Geschäftsleitung  sowie  den  Teamleitungen.  Sie  sind  gemäss  ihren  VerantwortIichkeiten  für

die  Zusammenarbeit  mit  FQSB  (Bereich  Soziokultur)  zuständig.

4 Für  die  koordinierte  Arbeit  arbeitet  der  toj mit  FQSB  zusammen,  insbesondere  für  die  Pla-

nung  von  Massnahmen  zur  Vermeidung  künftiger  Leistungsstörungen  sowie  zur  Festlegung

und  Überprüfung  von  Schwerpunkten  (Anhang  1 ).

Art.  8 Zugang  zu den  Leistungen

I Der  toj erleichtert  Menschen  mit  Behinderungen  den  Zugang  zu den  Vertragsleistungen.  Er

hält  die  Vorschriften  des  Bundesgesetzes  vom  13.  Dezember  20029über  die  Beseitigung  von

Benachteiligungen  von  Menschen  mit  Behinderungen  ein.

2 Der  toj gewährleistet,  dass  sämtliche  Leistungen,  die  im Rahmen  der  Aufgabenerfüllung  an-

geboten  werden,  allen  Jugendlichen  in der  Stadt  Bern  in vergleichbarer  Weise  offenstehen,

sofern  dies  mit  verhältnismässigem  Aufwand  realisierbar  ist.

Art.  9 Öffentlichkeitsprinzip

Anfragen  über  die  Aufgabenerfüllung  und  auf  Akteneinsicht  sind  durch  den  Verein  zu beant-

worten,  sofern  nicht  überwiegende  öffentliche  oder  private  Interessen  im Sinn  der  Artikel  27ff.

des  Gesetzes  vom  2. November  19931oüber  die  Information  der  Bevölkerung  entgegenstehen.

Das  Verfahren  richtet  sich  analog  nach  den  Artikeln  7f. der  Verordnung  vom  29.  März  2000"

betreffend  die  Information  der  Öffentlichkeit  über  städtische  Belange.  Im Zweifelsfall  ist die

Direktion  für  Bildung,  Soziales  und  Sport  (BSS)  vorgängig  zu konsultieren.

Art.  10 Eigenfinanzierungsgrad

I Der  toj verpflichtet  sich,  Dritte  zur  Mitfinanzierung  heranzuziehen  und  diese  Möglichkeit

bestmöglich  auszuschöpfen.

2 Der  Eigenfinanzierungsgrad  beträgt  mindestens  5% der  Gesamtaufwendungen.  An die  Ei-

genfinanzierung  angerechnet  werden  Beiträge  der  Mitglieder,  Beiträge  der  Benützerinnen  und

Benützer,  Vermögenserträge,  Einnahmen  aus  Leistungen  an Dritte,  Einnahmen  aus  Veran-

staltungen,  Angeboten  und  Projekten,  Einnahmen  aus  Vermietungen  sowie  Spenden  und

Sponsoring.

Art.  II  Datenschutz  und  Geheimhaltung

' Der  toj verpflichtet  sich,  die  Bestimmungen  des  kantonalen  Datenschutzgesetzes  vom  19.

Februar  1986'2  einzuhalten.  Er verpflichtet  sich  insbesondere,  die  wirtschaftlich  zumutbaren

sowie  technisch  und  organisatorisch  möglichen  Vorkehrungen  zu treffen,  damit  die  im Rah-

men  der  Vertragsabwicklung  anfallenden  Daten  gegen  unbefugte  Kenntnisnahme  Dritter  wirk-

sam  geschützt  sind.

2 Personendaten  dürfen  nur  für  den  Zweck  und  im Umfang,  in dem  dies  für  die  Erfüllung  und

Durchführung  dieses  Vertrags  erforderlich  ist, bearbeitet  werden.  Im Übrigen  gelten  die  be-

sonderen  Datenschutzbestimmungen  gemäss  Artikel  Ill  ff. SLG13.

9 BehindertengIeichstelIungsgesetz  (BehiG);  SR 151.3
'o Informationsgesetz  (IG); BSG 107.1
"  SSSB  107.1

12 KDSG:  BSG 152.04
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3 Der  toj ist verpflichtet,  über  sämtliche  Angaben  und  Informationen,  die  ihm  aufgrund  dieses

Vertrags  zur  Kenntnis  gelangen  und  nach  der  besonderen  Gesetzgebung,  namentlich  Artikel

320  Schweizerisches  Strafgesetzbuch  vom  21.  Dezember  193714geheim  zu halten  sind,  Still-

schweigen  zu bewahren.

Art.  12  VersicherungspfIichten

Der  toj ist verpflichtet,  für  seine  Risiken  ausreichende  Versicherungen  abzuschliessen  und

der  Stadt  einen  entsprechenden  Nachweis  vorzulegen.

Art.  13  Umweltschutz

Der  toj  verpflichtet  sich  zu einem  achtsamen  Umgang  mit  der  Umwelt.  Bei  Veranstaltungen

des  toj  wird  Mehrweggeschirr  benutzt.  Die  Stadt  stellt  Arbeitshilfen  zur  sinnvollen  Verwen-

dung  von  Mehrweggeschirr  zur  Verfügung.

3. Kapitel:  Personalpolitik

Art.  14  AnsteIIungsbedingungen

' Der  toj ist  für  sein  Personalwesen  verantwortlich.  Er garantiert  den  Arbeitnehmenden  im

Vergleich  zur  Stadt  gleichwertige  AnsteIIungsbedingungen.

2 In der  Zusammenarbeit  mit  Freiwilligen  orientiert  sich  der  toj an den  Standards  der  Freiwilli-

genarbeit  von  BENEVOL15.

3 Der  toj bietet  PraxisausbiIdungspIätze  im Bereich  der  sozialen  Arbeit  in Zusammenarbeit  mit

anerkannten  Fachhochschulen  (FH)  oder  Höheren  Fachschulen  (HF)  an.

4 Für  die  Erfüllung  seiner  Aufgaben  stellt  der  toj qualifiziertes  Personal  mit  Abschluss  auf  Ni-

veau  Fachhochschule  (FH)  oder  Höhere  Fachschule  (HF)  an.  Dieses  kann  durch  Vorprakti-

kant"innen  und  Studierende  in Ausbildung  ergänzt  werden.

5 Sofern  dem  toj ein  Teuerungsausgleich  gewährt  wird,  ist dieser  verpflichtet,  die  entsprechende  Er-

höhung  der  Abgeltung  gemäss  Artikel  17  Absatz  1 an seine  Angestellten  weiterzugeben

Art.  15  Gleichstellung

i  Der  toj  hält  die  Vorschriften  des  Bundesgesetzes  vom  24. März  199516  über  die  Gleichstel-

lung  von  Frau  und  Mann  ein.

2 Er kann  verpflichtet  werden,  einen  Nachweis  über  die  Einhaltung  der  Lohngleichheit  zu er-

bringen.

3 Er trifft  geeignete  Massnahmen  zur  Verhinderung  sexueller  Belästigung.

Art.  16  Diskriminierungsverbot

Der  toj beachtet  das  Diskriminierungsverbot  von  Artikel  8 Absatz  2 der  Bundesverfassung  der

Schweizerischen  Eidgenossenschaft  vom  18.  April  1 999'7  und  garantiert  eine  diskriminie-

rungsfreie  Personalpolitik.

14 StGB:  SR 311 .O

'5 https://www.benevol.ch/fiIeadmin/imaqes/qlobal/PDF/benevol  Standards  Freiwilliqenarbeit.pdT
'6 GleichsteIIungsgesetz  (GIG);  SR 151.1

'BV:  SR 101



4. Kapitel:  Leistungen  der  Stadt

Art.  17  Abgeltung

I Die  Stadt  vergütet  die  Leistungen  gemäss  Artikel  4 für  die  Jahre  2023-2024  mit  einem  jährli-

chen  Pauschalbeitrag  von  Fr. 2 019  738.00.

2 Der  Umfang  der  Leistungen  des  toj  wird  gemäss  der  im Anhang  "l, Ziff.  2. Reporting  und

Controlling  definierten  Steuerungsvorgaben  und  Kennzahlen  erfasst.  Das  qualitative  Control-

ling  erfolgt  in einem  vom  toj und  FQSB  verantworteten  Planungs-  und  Auswertungsprozess.

Dabei  werden  Schwerpunktprojekte  in den  jeweiligen  Handlungsfeldern  und  Stadtteilen  defi-

niert  und  ausgewertet.  Bei  einer  Nichteinhaltung  der  Gesamtleistung  gelten  die  Regelungen

gemäss  Artikel  26.

3 Die  Leistungen  gemäss  Artikel  5 Absatz  3 für  die  Jahre  2023-2024  werden  mit  einem  jährli-

chen  Pauschalbeitrag  von  Fr. 148.500.00  vergütet.  Die  Verwendung  dieser  Mittel  wird  von  der

Steuergruppe  Jugendraumstrategie  gemäss  Artikel  5 Absatz  3 bestimmt.

4 Die  Auszahlung  der  Abgeltung  erfolgt  in vierteljährlichen  Tranchen  per  20.  Januar,  20.  April,

20.  Juli,  20.  Oktober.

5 Für  den  Fall,  dass  die  Teuerung  den  städtischen  Mitarbeitenden  ausgeglichen  wird,  hat  der

toj darüber  hinaus  Anspruch  auf  einen  Teuerungsausgleich  auf  den  Lohnkosten  im gleichen

Ausmass.

6 Die  Stadt  vergütet  zusätzlich  den  Besoldungsaufwand  für  Vorpraktikant'innen  und  Studie-

rende  in Ausbildung  gemäss  Artikel  14  Absatz  4 im Umfang  von  jährlich  maximal

Fr. 120  000.OO  für  die  Jahre  2023  und  2024.  Die  Vergütungen  der  Besoldung  für  Vorprakti-

kant"innen  und  Studierende  in Ausbildung  erfolgen  ausserhalb  der  vierteljährlichen  Tranchen

und  werden  halbjährlich  mit  FQSB  abgerechnet.

Art.  17a  Kürzung  der  Abgeltung  bei  schwieriger  Finanzlage

I Bei  schwieriger  Finanzlage  kann  der  Gemeinderat  die  vereinbarte  Abgeltung  für  das  nächste

Budgetjahr  um maximal  IO Prozent  kürzen.

2 Eine  schwierige  Finanzlage  im Sinne  dieser

gebnis  der  Erfolgsrechnung  des  allgemeinen

letzten  zwei  Rechnungsjahre  und  dem  letzten

von  15 Mio.  Franken  ausweist.

Bestimmung  liegt  vor,  sofern  das  operative  Er-

Haushalts  der  Stadt  Bern  im Durchschnitt  der

genehmigten  Budgetjahr  mindestens  ein  Defizit

3 Eine  Kürzung  der  Abgeltung  ist mindestens  6 Monate  im Voraus  anzukünden  und  erfolgt  je-

weils  auf  Beginn  des  neuen  Kalenderjahres.

4 Im Falle  einer  Kürzung  der  Abgeltung  überprüfen  die  Parteien  die  abgegoltenen  Leistungen

und  passen  diese  allenfalls  an.

5 Kommt  keine  Einigung  zustande,  kann  die  Stadt  den  Leistungsvertrag  vorzeitig  unter  Einhal-

tung  einer  dreimonatigen  Frist  auf  das  Ende  des  laufenden  Jahres  auflösen.

Art.  18  Überschüsse  und  Fehlbeträge

Überschüsse  und  Fehlbeträge  sind  Sache  des  toj.

Art.  19  Liegenschaften

' Die  Vermietungen  von  Arealen,  Liegenschaften  und  Liegenschaftsteilen  der  Stadt  an den  toj

sind  in Mietverträgen  geregelt.



2 Die Direktion  BSS  (FQSB)  unterstützt  den  toj bei der  Suche  nach  geeigneten  Liegenschaf-

ten und Arealen  für  die dauerhafte  Nutzung  oder  für  Zwischennutzungen  durch  seine  Einrich-

tungen.

3 Die Direktion  BSS  unterstützt  den  toj bei der  Aushandlung  attraktiver  Mietbedingungen  und

beim  Erhalt  bestehender  Mietverhältnisse  sowohl  bei dauerhafter  Nutzung  als auch  bei Zwi-

schennutzungen.

Art.  20 Dienstleistungen  der  Fachstelle  Beschaffungswesen

Der  toj kann  die Dienstleistungen  der  Fachstelle  Beschaffungswesen  der  Stadt  Bern  entgelt-

lich  in Anspruch  nehmen.  Die Höhe  der  Entschädigung  richtet  sich  dabei  nach  Anhang  4 Ziffer

4 der  Verordnung  über  die Entgelte  für  nicht  hoheitliche  Leistungen  der  Stadtverwaltung  Bern

vom  14.  März  200118.

5. Kapitel:  Qualitätssicherung

Art.  21 Aufsichts-  und Controllingrechte  der  Stadt

' Die  Direktion  BSS  ist für  die Aufsicht  und Kontrolle  der  Vertragserfüliung  zuständig.  Sie kann

die Kontrollaufgaben  an andere  städtische  Behörden  delegieren  oder  für  die  Ausübung  der

Aufsicht  aussenstehende  Sachverständige  beiziehen.

2 Die  Direktion  BSS  oder  die  von  ihr beigezogene  Aufsichtsstelle  ist berechtigt,  im Rahmen

ihrer  Aufsichtsbefugnisse  Auskünfte  zu verlangen  und in alle  erforderlichen  Unterlagen  (Buch-

haltung,  Lohnabrechnung,  Statistiken  etc.)  Einsicht  zu nehmen.  Sie  beachtet  dabei  den  Per-

sönlichkeitsschutz.

3 Der  toj gewährt  der  Stadt  zur  Ausübung  der  Kontrollrechte  Zugang  zu den  erforderlichen

Räu  mlichkeiten.

4 Das  Finanzinspektorat  der  Stadt  Bern  kann  die Verwendung  der  Abgeltung  nach  Artikel  17

des  Vertrages  prüfen.  Absatz  2 und 3 gelten  sinngemäss.

Art.  22 Controllinggespräch

Die  Stadt  führt  mit dem  toj mindestens  ein Controllinggespräch  pro Jahr  durch.

Art.  23 Buchführungspflicht

' Der  toj erstellt  eine  Gesamtbuchhaltung  nach  den  Bestimmungen  der  Artikel  957  ff. des

Schweizerischen  ObIigationenrechts19.  Er reicht  der  Stadt  die  von  der  statuarischen  Revisi-

onsstelle  geprüfte  Jahresrechnung

30. Juni  des  Folgejahres  ein.  Dem

Management-Letters  beizulegen.

samt  Jahres-  und Revisionsbericht  jeweils  bis spätestens

Revisionsbericht  sind  allfällige  ErIäuterungsberichte  bzw.

2 Bis 15.  März  erhält  die Stadt  vom  toj den  vom  Präsidenten  bzw.  von  der  Präsidentin  unter-

zeichneten provisorischen  Jahresabschluss  des Vo2ahres sowie das Budget nach Kostenstel-
len für  das  Folgejahr.

3 Der  toj weist  gegenüber  der  BSS  mindestens  zweimal  jährlich  den  effektiven  Besoldungsauf-

wand  für  Praktikantinnen  und Praktikanten  aus.

4 Die  Stadt  kann  Vorschriften  zur  Darstellung  von  Jahresrechnung  und Bilanz  machen.

'8Entgelteverordnung  (EV); SSSB 154.12
'  OR: SR 220



5 In der  Jahresrechnung  sind  insbesondere  auch  der  erreichte  Eigenfinanzierungsgrad  und

die  von  Dritten  erhaltenen  Mittel  auszuweisen.

Art.  24  Jährliche  Berichterstattung

' Der  toj  erhebt  die Ist-Werte  der  städtischen  Steuerungsvorgaben  und  Kennzahlen  gemäss

Anhang  1 und  reicht  sie  bis 31.  Januar  des  Folgejahres  der  Direktion  BSS  ein.  Die  Gestaltung

und  Dokumentation  des  Auswertungs-  und  Planungszyklus  als  wesentlicher  Bestandteil  des

qualitativen  Controllings  gemäss  Anhang  1 wird  in Zusammenarbeit  mit  FQSB  definiert  und

weiterentwickelt.

2 Vorstands-  und  Projektarbeit  von  freiwillig  Engagierten  ist in Stunden  auszuweisen.

3 Der  toj stellt  der  Direktion  BSS  die  Daten  gemäss  Absatz  1 mit  den  nötigen  Angaben  für  das

Reporting  zuhanden  des  Kantons  bis  zum  15.  März  des  Folgejahres  zu.

4 Der  toj schlägt  Massnahmen  vor,  wenn  vorgegebene  Steuerungsvorgaben  nicht  erreicht

werden  oder  Probleme  bei  der  Zielerreichung  absehbar  sind.

5 Die  Geschäftsleitung  des  toj stellt  sicher,  dass  die  bestehenden  ControIIinginstrumente  ein-

heitlich  und  korrekt  angewendet  werden.

6 Die  Stadt  überprüft  das  Gesamtangebot  des  toj bezüglich  Wirksamkeit,  Qualität,  Quantität

und  Effizienz  mit  den  in diesem  Vertrag  vorgesehenen  Instrumenten.  Als  Grundlagen  dienen

die  in Artikel  23 und  24  verlangten  Unterlagen.

7 Als  Grundlage  für  die  weitere  QualitätsentwickIung  gilt  die  FKJV2o und  die  daraus  abgeleite-

ten  Leitsätze  (Art.  2 Abs.  3).

Art.  25  Weitere  lnformationspflichten

' Der  toj informiert  die  Stadt  (FQSB,  Bereich  Soziokultur)  über  alle  bedeutenden  Geschäfte,

Projekte  und  Grundlagenarbeiten,  die  zur  Vertragserfüllung  notwendig  sind.

Als  bedeutend  werden  insbesondere  bezeichnet:

a.  Änderungen  in der  Erreichbarkeit  (lnformation  quartalsweise);

b.  Verlagerungen  innerhalb  der  bestehenden  Angebote;

c.  Nichteinhalten  von  vereinbarten  Leistungen  bzw.  das  abzusehende  Nichteinhalten;

d.  Interventionen  von  Seiten  der  offenen  Jugendarbeit/des  toj auf  ausserordentliche  Er-

eignisse.

2 Der  toj informiert  die  Stadt  (FQSB,  Bereich  Soziokultur)  umgehend  über  ausserordentliche

oder  ungewöhnliche  Vorfälle,  sofern  diese  die  Leistungserbringung  betreffen.  Dies  gilt  auch

für  Vorfälle,  die  strafrechtlich  relevant  sein  könnten.

3 Die  Stadt  informiert  den  toj  via  FQSB  über  bedeutende  Geschäfte,  Projekte  und  Grundla-

genarbeiten,  die  die  Leistungserbringung  betreffen,  insbesondere  Entscheide  betreffend  die

Abgeltung  der  Leistungen  gemäss  Vertrag.

4 Auf  Wunsch  des  toj kann  FQSB  situativ  fachliche  Unterstützung  und  Beratung  anbieten.

6. Kapitel:  Leistungsstörungen  und  Vertragsstreitigkeiten

zo BSG 860.22



Art.  26 Vorgehen  bei Leistungsstörungen

' Bei Vorliegen  einer  Streitigkeit  in Bezug  auf  die Auslegung  und Einhaltung  dieses  Vertrags

sind  die  Parteien  verpflichtet,  sofort  zu verhandeln.

2 Sie  bemühen  sich,  die Folgen  der  Nicht-,  Schlecht-  oder  Späterfüllung  einvernehmlich  und

sachgerecht  zu regeln.  Subsidiär  gelten  die nachfolgenden  Bestimmungen  über  Leistungskür-

zung  und Rückerstattung  (Art.  27) und vorzeitige  Vertragsauflösung  (Art.  28).  Den  Parteien

steht  dabei  der  Rechtsweg  nach  dem  kantonalen  Gesetz  vom  23. Mai 19892'  über  die  Verwal-

tungsrechtspflege  offen.

Art.  27 Leistungskürzung  und Rückerstattung  bereits  erbrachter  Leistungen

' Erfüllt  der  toj den  Vertrag  nicht  oder  mangelhaft,  so kann  die Stadt  ihre  Leistung  nach  erfolg-

ter  Mahnung  verweigern  bzw.  angemessen  kürzen.

2 Unter  denselben  Voraussetzungen  kann  die Stadt  bereits  erbrachte  Leistungen  zurückfor-

dern.

3 Minderleistungen,  die durch  Faktoren  verursacht  wurden,  die durch  den  toj nicht  beeinfluss-

bar  sind,  führen  lediglich  insoweit  zu einem  Rückerstattungsanspruch  nach  Absatz  2, als sich

für  den  toj durch  die Leistungsreduktion  Kosteneinsparungen  ergeben.

Art.  28 Vorzeitige  Vertragsauflösung

' Bei wesentlichen  VertragsverIetzungen  kann  dieser  Vertrag  von  jeder  Vertragspartei  unter

Einhaltung  einer  sechsmonatigen  Frist  jeweils  auf  ein Monatsende  gekündigt  werden.

2 Von  Seiten  der  Stadt  kann  dieser  Vertrag  unter  Einhaltung  der  Frist  nach  Absatz  I zudem
aus  folgenden  ausservertraglichen  Gründen  gekündigt  werden:

a.  wenn  der  toj der  Stadt  falsche  Auskünfte  erteilt  hat;

b.  wenn  der  toj Steuern  oder  Sozialabgaben  nicht  bezahlt  hat;

c.  wenn  der  toj den  finanziellen  Verpflichtungen  gegenüber  der  Stadt  nicht  nachkommt;

d.  wenn  der  toj von  Gesetzes  wegen  (Art.  77T. Schweizerisches  Zivilgesetzbuch  vom
10.  Dezember  190722)  oder  durch  Beschluss  aufgelöst  wird.

7. Kapitel:  Schlussbestimmungen

Art.  29 Vertragsdauer

' Der  Vertrag  tritt  auf  den  1. Januar  2023  in Kraft  und  dauert  bis zum  31. Dezember  2024.

2 Der  toj nimmt  zur  Kenntnis,  dass  er keinen  Rechtsanspruch  auf  VertragsverIängerung  hat.

Art.  30 Genehmigungs-  und Kreditvorbehalte

Der  Vertrag  bedarf  der  Genehmigung  durch  den  Gemeinderat  der  Stadt  Bern  und steht  unter
dem  Vorbehalt  des Kreditbeschlusses  des  finanzkompetenten  Organs.

Art.  3'1 Anhang

Der  Anhang  4 bildet  einen  integrierenden  Bestandteil  dieses  Vertrages.

Bern, Trägerverein  für  die  offene  Jugendarbeit  toj

21 VRPG: BSG 155.21
22ZGB: SR 210



Katharina  Altas.  Präsidentin

Nicole  Joer'g  Ratter,  Geschäftsleiterin  toj

Bern, /4),  %  u'.} Stadt  Bern

Die  Direktorin  für  Bildung,  Soziales  und  Sport

Franziska  Teuscher

iGenehmigt durch den Gemeinderat  mit Beschluss GRB Nr. 2022-1244 vom 30.11.2022i

lund Kredit bewilligt vom Stadtrat mit Beschluss SRB Nr.2023-33 vom 26.0120231



Anhanq  zum  Leistunqsvertraq  zwischen  der  Stadt  Bern  und  dem  toj  2023/2024

1 Grundsätze  und Steuerungsvor4aben

1.1  Zielgruppen  und  sozialräumliche  Arbeit

Die  Zielgruppe  der  offenen  Jugendarbeit  in der  Stadt  Bern  sind  Jugendliche  und  junge  Erwachsene  im

Alter  von  12-22  Jahren.  Ältere und  jüngere  Jugendliche  können  nach  Bedarf  mit  einbezogen  werden,

um die  Übergänge  gut  zu gestalten.  Der  toj fokussiert  bei der  Gestaltung  von  Angeboten  insbeson-

dere  auf  Jugendliche,  die  aufgrund  ihres  sozio-ökonomischen  Hintergrunds  über  unterdurchschnittIi-

che  Ressourcen  verfügen  (monetär,  Wohnraum,  Bildung,  Integration,  soziales  Netz)  und  einen  erhöh-

ten Bedarf  an Begleitung  und  Unterstützung  haben.  Zudem  wird  punktuell  und  nach  Bedaf  mit  Eltern,

Erziehungsberechtigten  und  Bezugspersonen  gearbeitet.  Der  toj beteiligt  sich  in Zusammenarbeit  mit

anderen  Akteuren  an soziaIraumorientierten  Projekten  insbesondere  dort,  wo  die Interessen  von  Ju-

gendlichen  tangiert  sind.

1.2 Einzugsgebiet  und  Grösse  der  Zielgruppen

Die  Leistungen  der  offenen  Jugendarbeit  des  toj legen  ihren  Fokus  auf  die  Quartiere  der  Stadtteile  lI-

VI der  Stadt  Bern.  Der  Grad  der  Präsenz  der  offenen  Jugendarbeit  in den  Stadtteilen  ist in der  Regel

abhängig  von  der  Grösse,  dem  besonderen  Entwicklungsbedaf  des  Stadtteils  (Einwohnerzahl/be-

nachteiligte  Quartiere)  und  der  Bedafslage  von  Jugendlichen,  welcher  u.a.  in Stadtteilberichten  dar-

gelegt  wird.

Wohnbevölkerung  nach  Altersgruppen  Ende  2021

Stadtteile  der  Stadt  Bern

Stadtteil

Innere  Stadt

II Länggasse-Felsenau

Ill Mattenhof-Welssenbühl

IV Kirchenfeld-Schosshalde

V  BreRenrain-Lorraine

VI  Bümpllz-Oberbottigen

99  Sammelhaushalt'

Stadt  Bern

Total

4 017

i9  420

31 791

27 260

25 9ü7

34 034

725

143  154

B

12-15  Jahre

54

470

711

983

642

1 120

i2

3 992

c

16-19  Jahre

56

470

681

925

573

1112

5

3 822

Zielgruppen

o

20-22  Jahre

89

690

1186

831

855

1429

iO

5 ü90

Total

Zielgruppen

Anteil

in %

218  5.4

1876  9.7

3 0C)5 9.5

3 265  12.0

2 418  9.3

4 260  12.5

31 4.3

15079  10.5

Slglisfö  Sladl  Bern

Wohnbevölkerung:  in Bem registnerfe Personen.  inkl. diplo mallsches  P etsonal,  intemationale  Funktionär"lnnen,  deien Famlllenangehörige  (alle mlt EDA-Ausweis  )
some  Asylsuchende
' AbAugust2020wurdenPeisonen,welchelnBernangemeIdelslnd,abernichteffektlvlndetStadtwohnen(zB.inelnemAltershelmineineiandetenGemelnde)
In der Kategorie «Aufenthaltsork  ausseföalb» gef(ihrl.  A b Dezember2021s1nd dlese mit Personen  ohne feslen  Wohnsitz(zB.  Obdachlose)  In der Kategorie
i6amme1hausha1b+ vereint.  Voföeiwaren  beide Gruppen im Stadttell I (P redigergasse 5) integiert.

Datenquellen:  Polizelinspekforaf  3fadt  B em, Elnwohnetda)enbank;  Eidg. Depanement  füt  auswänige  Ange1egenhelten, Oidipro

1.3  Handlungsfelder  gemäss  Konzept  offene  Jugendarbeit  Stadt  Bern

In folgenden  Handlungsfeldern  setzt  der  toj Schwerpunkte  und  profiliert  sich  als zentraler  Akteur  der

offenen  Jugendarbeit.

Non-formale  und  informelle  Bildung  wird  als  Querschnittsaufgabe  betrachtet,  die  in verschieden

Angeboten  zum  Tragen  kommt.

Begleitung  Aneignung  von  Räumen

Die  Aneignung  von  Räumen  und  die  Erweiterung  von  Handlungsräumen  gehören  zu den  zentralen

EntwickIungsaufgaben  im Jugendalter.  Die  Aufgabe  der  Jugendarbeitenden  besteht  darin,  die  Aneig-

nungsprozesse  von  Jugendlichen  im Hintergrund  zu begleiten,  ihnen  die  Möglichkeit  zu geben,  eigene

Erfahrungen  zu sammeln  und  sie bei Schwierigkeiten  zu unterstützen.  Neben  dem  Jugendtreff  rücken

Zwischennutzungen,  der  öffentliche  sowie  der  virtuelle  Raum  immer  stärker  in den  Fokus  der  offenen

Jugendarbeit.



Mädchen"arbeit
Geschlechtergerechte  Jugendarbeit  hat die Chancengleichheit  aller  Geschlechter,  die Auseinander-
setzung  mit Rollenbildern  und die selbstbestimmte  Lebensgestaltung  zum  Ziel.  Aufgrund  des Bedarrs
legt  der  toj zurzeit  den Fokus  in der  geschlechtergerechten  Jugendarbeit  auf  die Mädchen"arbeit.  Dies
geschieht  sowohl  mit regelmässigen  Treffangeboten  sowie  in der  Fach-  und Projektarbeit.

Übergang  Schule  - Ausbildung
Chancenungleichheit  im Ubergang  von  Schule  zur  Ausbildung  besteht.  Der  toj leistet  einen  Beitrag
zum  Chancenausgleich,  indem  er Jugendlichen  mit erhöhtem  Bedarf  eine  breite  Palette  an Unterstüt-

zung  anbietet:  Realisierungshilfe  bei der  Lehrstellensuche,  jugendgerechte  und niederschwellige  Infra-
struktur  für  die Lehrstellensuche,  Unterstützung  beim  schulischen  Lernen,  Sensibilisierung  von  Betrie-
ben, Sensibilisierung  und Unterstützung  der  Schulen  zum  Thema  Ubergang,  Entwickeln  von  neuen
Methoden  für die Beratung  und Begleitung  während  des  Ubergangs.

Jugendkultur

Jugendszenen  und Jugendkulturen  sind  relevant  für die gesellschaftliche  Entwicklung.  Die offene  Ju-
gendarbeit  bietet  Jugendszenen  und Jugendkulturen  Orte,  wo szenenspezifische  Aktivitäten  und krea-
tive  Aktionen  gelebt  werden  können.  Die Aufgabe  der  Jugendarbeit  besteht  darin,  die verschiedenen
Jugendszenen  wahrzunehmen,  sie in ihrer  Eigenständigkeit  und ihrem  Abgrenzungsbedürfnis  anzuer-
kennen  und bei Bedaf  zwischen  verschiedenen  Gruppen  zu vermitteln.  Bei der  kulturellen  Bildung
stehen  SeIbstbildungsprozesse  durch  Kunst  und Kultur  im Zentrum.  Sie unterscheidet  sich  von  der
schulischen  Pädagogik  dadurch,  dass  keine  fest  definierten  Lerninhalte  vorgegeben  werden.

Der  toj schafft  in diesem  Kontext  in der  Praxis  Erfahrungsräume  für  Jugendliche,  welche  auch  als Ex-
perimentierfelder  gesehen  werden  können,  die die Selbst-  und Sozialkompetenz  der  Jugendlichen
stärkt.  Sie bietet  Plattformen,  Lernfelder  und Vernetzungsmöglichkeiten  an, um eigene  Stile  zu entwi-

ckeln  und zu vermitteln.
Jugendkultur  und jugendkulturelle  Aktivitäten  sollen  als Experimentierfelder  zur  Selbstfindung-,  Selbst-
darstellung-  und Selbstbedeutung  gefördert  werden.  Jugendliche  verfolgen  im toj eigene  Ideen  und
Interessen  und setzen  diese  mit Herzblut  um.

Gesundheit  und  Prävention
In der  Adoleszenz  befinden  sich Jugendliche  in einer  Findungsphase.  Sie  erfahren  den  sich  verän-
dernden  Körper,  müssen  ihre  teilweise  verrücktspielende  Gefühlswelt  bewältigen  und neue  Grenzen

ausloten.  Alle  Aktivitäten  und Handlungen  in der  Jugendarbeit  zielen  darauf  ab, eine  gesunde  Ent-
wicklung  der  Jugendlichen  zu unterstützen.  Je nach Interessenslage  und Aktualität  bei den  Jugendli-
chen  richtet  sich der  Fokus  auf  unterschiedliche  Themen.

Integration
Der  Fachbereich  Integration  berät  und unterstützt  Jugendliche  mit Migrationshintergrund  und ihre Be-
zugspersonen  sowie  Familien  mit Kindern  im Jugendalter  in schwierigen  Situationen.  Der  Fachbereich

Integration  bietet  Beratung  für  externe  Stellen  zu Fragen  der  sozialen  Integration  von ausländischen
Jugendlichen,  zu kultursensibler  Jugend-,  Eltern-  und Familienarbeit  sowie  zu Dynamiken  der  Diskri-
minierung,  Radikalisierung  und gesellschaftlichen  Aus-  und Abgrenzung.  Zudem  werden  Workshops

an Schulen,  in Fachgremien  oder  für die interessierte  Offentlichkeit  angeboten.  Die Angebote  im Be-
reich  Übergang  Schule-Ausbildung  sind  ein wichtiger  Beitrag  zur  beruflichen  Integration  von  jungen
Erwachsenen.  Projekte  und Angebote  in den Stadtteilen  beispielsweise  zum Antirassismus  ergänzen

das  Angebot  des Fachbereichs  Integration.

Beratung  und  Information
Lebensbewältigung  und Identitätsfindung  sind für Jugendliche  in einer  sich immer  weiter  ausdifferen-
zierenden  und spezialisierenden  Welt  zunehmend  komplexe  und schwierige  Herausforderungen.  Ju-
gendarbeiter"innen  stehen  als Kontakt-  und Ansprechpartner"innen  zur  Verfügung.  Mit ihrem  Fachwis-

sen und ihrer  Erfahrung  sind  sie in der  Lage,  Problemlagen  frühzeitig  zu erkennen  und anzusprechen
sowie  bei Bedarf  einzelfallbezogene  Beratung  und Begleitung  zu leisten  und Erziehungsberechtigte
und Bezugspersonen  miteinzubeziehen  und/oder  den Kontakt  zu Fachstellen  herzustellen.



2.  Reportinq  und  Controllinq

Der  Umfang  der  Leistungen  wird  mittels  der  Steuerungsvorgaben  und  Kennzahlen  der  Stadt  Bern  und

FQSB  erfasst  (siehe  unten).  Um agiler  auf  Entwicklungen  und  Herausforderungen  reagieren  zu kön-

nen,  wird  ein jährlicher  Auswertungs-  und  Planungszyklus  durchgeführt.  Das  Reporting-  und  Control-

lingverfahren  wird  vom  toj und  FQSB  jeweils  für  die  neue  Leistungsvertragsperiode  evaluiert  und  wei-

terentwickelt.

Das  Reporting/Controlling  der  Aufsuchenden  Arbeit  erfolgt  gemäss  den  im Konzept  Aufsuchende  Ju-

gendarbeit  vom  Mai  2022  festgelegten  Verfahren.

2.1 Quantitatives  Reporting/ControIIing

Für  die  Stadt  Bern  sind  massgebend:

- Steuerungsvorgabe:  Anzahl  Teilnehmende  gesamt  (30'000);

- Kennzahl:  Anzahl  Angebote  für  Jugendliche  gesamt  (200);

- Kennzahl:  Kosten  pro  Treffpunkt.

Weiter  sind  zu erfassen:

- Anzahl  Teilnehmende  aufgeteilt  nach  Altersgruppe,  Geschlecht  und  Stadtteil;

- Anzahl  Teilnehmende  pro nach  Altersgruppe  und  Geschlecht  pro  Einrichtung  (Subprojekt)

nach  Anfrage;

- Anzahl  geleistete  Stunden  Freiwilligenarbeit;

- Anteil  direkte  Arbeitszeit  mit  der  primären  und  sekundären  Zielgruppe  pro  Stadtteil  und  im Ge-

samt-toj.

Die  Umlage  der  in den  einzelnen  Handlungsfeldern  geleisteten  Nettoarbeitszeit  auf  die  kantonalen

Leistungsbereiche  1 bis 3 (Animation/BegIeitung;  lnformation/Beratung;  EntwickIung/Fachbera-

tung)  erfolgt  auf  der  Basis  eines  mit FQSB  vereinbarten  Schlüssels.

2.2.  Qualitatives  Reporting/ControIIing

Der  Qualitätsdialog  basiert  auf  der  qualitativen  Auswertung  der  erbrachten  Leistungen  und  der  Defini-

tion  von  Schwerpunktprojekten  in den  einzelnen  Handlungsfeldern  für  das  kommende  Jahr.  Grundle-

gend  ist dabei  die Bedarfslage  von  Jugendlichen.

Der  Qualitätsdialog  stellt  folgende  Fragen  ins Zentrum:

- Was  wollen  wir  mit  der  Jugendarbeit  erreichen  (Ergebnisse  und  Wirkungen)?

- Was  sollen  wir  tun,  um diese  Ziele  zu erreichen  (Leistungsumfang)?

- Wie  wollen  wir  diese  Leistungen  in der  offenen  Jugendarbeit  ausgestalten  (Prozesse  und

Strukturen)?

- Wie  werden  die  vorhandenen  personellen  und  finanziellen  Mittel  aufgeteilt,  um diese  Ziele  zu

erreichen?

2.3  Ablauf

Das  qualitative  und  quantitative  Reporting/ControIling  umfasst  aktuell  folgende  Schritte  und  soll  ge-

meinsam  laufend  weiterentwickelt  werden.  Für  die  laufende  Weiterentwicklung  ist die  Geschäftsleitung

toj und  die Projektleitung  Soziokultur  und  Quartier  FQSB  zuständig.



Zeitpunkt Format Beteiligte Inhalte/  Ziele

31. Januar Reportingbericht Geschäftsleiter"in Ist-Werte  der  städtischen  Steuerungsvorga-

ben und Kennzahlen Vo2ahr inkl. freiwilli-
ges  Engagement  (gem.  Art.  24, Abs.  2 LV

toj)

Februar Austausch  toj-

FQSB

Geschäftsleitung  toj, aus-

gewählte  Mitarbeitende

Bereich  Soziokultur  FQSB

Präsentation  der  wichtigsten  Projekte  toj

und  FQSB.  Erkennen  von  gemeinsamen

Themen  im laufenden  Jahr.  Bilaterale  Aus-

tausch  ermöglichen

15.  März Schriftliche  Zu-

stellung

Geschäftsleitung  toj, Prä-

sidium  toj

Von  Präsident"in  unterzeichneter  provisori-

scher Jahresabschluss  des Vo2ahres sowie
das  Budget  nach  Kostenstellen

April  / Mai

im Vorjahr

zu Leis-

tungsver-

tragsab-

schlüssen

Austausch Vorstand  und  Geschäfts-

leitung  toj, Direktion  und

Generalsekretariat  BSS,

Leitung  FQSB,  Projektlei-

tung  Soziokultur  und

Quartier  FQSB

Rückblick,  Schwerpunkte  für  kommende

Leistungsvertragsperiode

Mai/Juni Schriftliche  Zu-

stellung

Geschäftsleiter"in  toj, Prä-

sidium  toj

Geprüfte  Jahresrechnung  samt  Jahres-  und

Revisionsbericht

Mai  /Juni Controlling-Ge-

spräch

Geschäftsleitung  toj, Pro-

jektleitung  Soziokultur  und

Quartier  FQSB

Erläuterungen  zu den  städtischen  Kennzah-

len/Sollvorgaben,  Jahresrechnung,  Budget,

quantitative  und  qualitative  Aspekte,

Schwerpunktthemen  Folgejahr

November Auswertungs-

Workshop(s)  toj

Geschäftsleitung  toj, Mit-

arbeitende  toj,  teilweise

Projektleitung  Soziokultur

und  Quartier  FQSB

Auswertung  Vorjahr,  Schwerpunkte  Folge-

jahr,  Grobplanung  Teams  Folgejahr

Dezember Jahresplanung

Gesamt-toj

Geschäftsleitung  toj, Mit-

arbeitende  toj, teilweise

Projektleitung  Soziokultur

und  Quartier  FQSB

Planung  gesamtstädtischer  Schwerpunkte

November

- Januar

Jahresplanung-

Workshop  toj in-

tern

Geschäftsleitung  toj, Mit-

arbeitende  toj

Erstellen  Subprojekte  Folgejahr  gem.  Pro-

jektraster


